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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Die Gestaltung des familiengerichtlichen Verfahrens hat maßgeblichen

Einfluss auf die Verwirklichung bzw. den Schutz der verschiedenen Grund-
rechtspositionen, die im Kindschaftsrecht etwa bei den notwendigen Verfah-
ren zum Kinderschutz oder im Bereich der elterlichen Sorge und des Um-
gangsrechts berührt werden. Dies ist dem Gesetzgeber sehr bewusst, wie sich
in den vielfältigen Bemühungen zur Verbesserung der Vorschriften im hier
maßgeblichen FamFG zeigt. Zuletzt hat er u.a. die Vorschriften betreffend die
Interessenvertretung von Kindern im familiengerichtlichen Verfahren reformiert.
Eingeführt wurde mit § 158a FamFG eine Norm, welche die vom Gesetzgeber
für erforderlich erachtete fachliche und persönliche Eignung des Verfahrensbei-
standes festlegt. Die Neuregelung zur fachlichen Eignung stellt für die Verfah-
rensbeistände zu Recht hohe Hürden auf, denn die erforderlichen und näher
spezifizierten juristischen und außerjuristischen Kenntnisse sind auf Verlangen
des Gerichts nachzuweisen. Die Praxis wird offenbaren, wie sich diese Norm auf
die Qualität der Interessenvertretungen auswirken wird. Jedenfalls sollte etwa die
Berufsqualifikation sowie eine spezifische Zusatzqualifikation für die anderen
Verfahrensbeteiligten transparent gemacht werden, sei es durch den Verfahrens-
beistand selbst, sei es durch das Gericht. Entsprechen diese nicht den Anforde-
rungen des Gesetzgebers an den erleichterten Nachweis der fachlichen Eignung,
dürfte für das Gericht ein erhöhter und aktenkundig zu machender Prüfungsauf-
wand bestehen, ob diese besteht. Der Hinweis, dass ein Verfahrensbeistand be-
reits langjährig bzw. aus einer Vielzahl von Vorverfahren bekannt sei, dürfte dem
nicht genügen. Dies ist auch den Gesetzesmaterialien explizit zu entnehmen.
Die persönliche Eignung soll u.a. Gewähr dafür bieten, dass das Amt „unabhän-
gig“ wahrgenommen wird. Problematisch ist insoweit, dass die Auswahl des Ver-
fahrensbeistandes durch den Familienrichter erfolgt, der sodann auch das Ver-
fahren führt. Das heißt, der wirklich unabhängige Verfahrensbeistand muss sich
von dem Gedanken lösen, dass sein Agieren im Verfahren, sei es auch fachlich
geboten, dazu führen könnte, dass seine Bestellung in künftigen Verfahren nicht
mehr erfolgt. Denn diese dürfe nicht nach sich ziehen, dass etwa angezeigte
Befangenheitsgesuche, Verzögerungsrügen oder Rechtsmittel unterbleiben. Un-
zweifelhaft kann im Rechtsstaat unterstellt werden, dass unabhängige Richter
solche sachfremden Erwägungen nicht anstellen werden, aber reicht diese An-
nahme aus, den Verfahrensbeistand auch wirklich unabhängig agieren zu lassen,
wenn auch er – wie jeder selbstständig Berufstätige – wirtschaftlichen Zwängen
unterliegt? Vieles spricht hier dafür, die Entscheidung über die Auswahl der Per-
son des Verfahrensbeistandes einem anderen Familienrichter zu überlassen als
demjenigen, der für das betreffende kindschaftsrechtliche Verfahren zuständig
ist. Damit würde auch dem Umstand Rechnung getragen, dass rechtstatsächliche
Untersuchungen eine zu große (persönliche) Nähe zwischen Richtern und Ver-
fahrensbeiständen beanstanden und voraussichtlich noch besser gewährleistet,
dass in der Bestellungspraxis ein größerer Personenkreis berücksichtigt wird als
bislang.
Freilich ist die nun geforderte Qualität der Verfahrensbeistände nicht umsonst
zu haben. Um geeignete und hoch qualifizierte Verfahrensbeistände zu gewin-
nen, ist daher die Anhebung der Vergütungspauschalen dringend geboten. Dies
auch vor dem Hintergrund, dass eine solche – anders als in anderen Berufsgrup-
pen – seit dem Jahre 2009 nicht erfolgt ist, die Verfahrensbeistände Fort- und
Weiterbildungen auf eigene Kosten wahrzunehmen haben und nach dem Ge-
setz die entstandenen Aufwendungen mit der Pauschale abgegolten sind.

Ihr

Prof. Dr. Stefan Heilmann
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